
Allgemeine Geschäftsbedingungen für PayLife Kreditkarten Fassung Jänner 2023 

Gegenüberstellung Allgemeine Geschäftsbedingungen für PayLife Kreditkarten in der zuletzt mit Ihnen 
vereinbarten Fassung mit der Fassung Jänner 2023. Die folgenden Klauseln sind geändert; alle übrigen Klauseln 
sind in beiden Fassungen gleich. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für PayLife Kreditkarten sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
nicht geschlechterspezifisch formuliert und gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter. 

Fassung Jänner 2021 Fassung Jänner 2021 Jänner 2023 
4.2. Verwendung der Karte im Fernabsatz:  
[…] 

4.2. Verwendung der Karte im Fernabsatz: 
[…] Der KI weist dabei durch Bekanntgabe der 
Kartendaten im Internet die Bank unwiderruflich an, 
den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit dem 
KI vereinbarten Limits an das jeweilige VU zu zahlen. 
Die Bank nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 
Zum Abschluss von Rechtsgeschäften im Fernabsatz 
zählt auch die bargeldlose Bezahlung von Liefer-
ungen und Leistungen von VU, die diese im Rahmen 
des Mastercard® Identity Check™ Verfahrens bzw. 
Visa Secure Verfahren anbieten. […] 

5.3. Bieten Händler (das Vertragsunternehmen) das 
3D Secure Verfahren, (Visa Secure Passwort bzw. 
Mastercard Identity Check) an, ist der KI verpflichtet, 
dieses zu verwenden. Im Rahmen des 3D Secure 
Verfahrens wird der KI mittels eines selbstgewählten  
Passworts zweifelsfrei als rechtmäßiger KI 
identifiziert. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Bieten Händler (das Vertragsunternehmen) das 
3D Secure Verfahren, (Visa Secure Passwort bzw. 
Mastercard Identity Check) an, ist der KI verpflichtet, 
dieses zu verwenden. Im Rahmen des 3D Secure 
Verfahrens wird der KI mittels eines selbstgewählten 
Passworts selbst gewählter Authentifizierungs-
methode zweifelsfrei als rechtmäßiger KI identifiziert. 
[…] Die Bank setzt den KI darüber in Kenntnis, dass 
die vom KI für die Autorisierung gewählte Freigabe-
methode herangezogen wird, um die Bezahlung von 
Lieferungen und Leistungen von diesen VU im Fern-
absatz über das Internet zu autorisieren. Für die 
Autorisierung von Zahlungen öffnet sich nach 
Eingabe der Kartendaten ein eigenes Dialogfenster 
(z. B. Popup-Window oder Frame). Wenn die 
Konfiguration des Computersystems solche Dialog-
fenster nicht zulässt, kann der KI das Mastercard® 
Identity Check™ Verfahren bzw. VISA Secure 
Verfahren nicht nutzen. Der KI kann über die von ihm 
für die Autorisierung gewählte Freigabe-methode von 
der Bank als der rechtmäßige KI authentifiziert 
werden. Der KI weist die Bank damit unwiderruflich 
an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit 
dem KI vereinbarten Limits an das jeweilige Vertrags-
unternehmen zu zahlen. Die Bank nimmt diese 
Anweisung bereits jetzt an. […] 

[…] […] 
6.2. Eine unwiderrufliche Anweisung liegt, je nach Art 
der Kartenverwendung, vor, sobald der KI die PIN 
eingibt bzw., falls zusätzlich zur PIN-Eingabe eine 
weitere Bestätigung vorzunehmen ist, diese 
Bestätigung vornimmt (z. B. bei Zahlungsterminals 
die OK-Taste drückt) oder im 3D Secure Verfahren 
bei Transaktionen auf elektronischem Weg das vom 
KI selbst gewählte Passwort und die für den 
jeweiligen Zahlungsvorgang generierte mobile 
Transaktionsnummer (mobileTAN) eingibt oder den 
Leistungsbeleg unterfertigt oder bei kontaktloser 
Zahlung (NFC-Verfahren) die Karte an einem NFC-
Zahlungsterminal vorbeizieht oder dem 
Vertragsunternehmen telefonisch, elektronisch (über 
Internet) oder schriftlich sämtliche Kartendaten zur 
Verfügung stellt, die zur Durchführung der 
Transaktion erforderlich sind (das sind Vor- und 
Nachname des KIs, Kreditkartennummer, 

6.2. Eine unwiderrufliche Anweisung liegt, je nach Art 
der Kartenverwendung, vor, sobald der KI die PIN 
eingibt bzw., falls zusätzlich zur PIN-Eingabe eine 
weitere Bestätigung vorzunehmen ist, diese 
Bestätigung vornimmt (z. B. bei Zahlungsterminals 
die OK- Taste drückt) oder er bei e-commerce im 3D 
Secure Verfahren bei Transaktionen auf 
elektronischem Weg das vom KI selbst gewählte 
Passwort und die für den jeweiligen Zahlungsvorgang 
generierte mobile Transaktionsnummer (mobileTAN) 
eingibt oder er den Leistungsbeleg unterfertigt oder 
bei kontaktloser Zahlung (NFC-Verfahren) die Karte 
an einem NFC-Zahlungsterminal vorbeizieht oder 
dem Vertragsunternehmen telefonisch, elektronisch 
(über Internet) oder schriftlich sämtliche Kartendaten 
zur Verfügung stellt, die zur Durchführung der 
Transaktion erforderlich sind (das sind Vor- und 
Nachname des KIs, Kreditkartennummer, 



Gültigkeitsdatum der Kreditkarte, Kartenprüfnummer 
und die Rechnungsadresse). 

Gültigkeitsdatum der Kreditkarte, Kartenprüfnummer 
und die Rechnungsadresse). 

 6.4. Wiederkehrende Zahlungen mit demselben 
Zahlungsempfänger im Fernabsatz über das 
Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobilen 
Endgerätes (e-Commerce, m-Commerce)  
Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Karte ohne 
deren Vorlage wiederkehrende Lieferungen und 
Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und 
Ausland im Rahmen des Fernabsatzes über das 
Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobilen 
Endgerätes bis zu dem vereinbarten Limit bargeldlos 
zu bezahlen, falls dies das jeweilige Vertrags-
unternehmen ermöglicht. Der Karteninhaber weist bei 
wiederkehrenden Zahlungsvorgängen mit demselben 
Zahlungsempfänger durch Bekanntgabe der Karte-
ndaten beim ersten Zahlungsvorgang das Kredit-
institut unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag für 
den ersten und die nachfolgenden Zahlungsvorgänge 
im Rahmen des dafür mit dem Kontoinhaber ve-
reinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunter-
nehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt diese 
Anweisung bereits jetzt an.  
Achtung: Eine Authentifizierung des Karten-
inhabers bei wiederkehrenden Zahlungen mit 
demselben Zahlungsempfänger im Fernabsatz 
über das Internet oder unter Zuhilfenahme eines 
mobilen Endgerätes erfolgt nur beim ersten 
Zahlungsvorgang, nicht jedoch bei den folgenden 
Zahlungsvorgängen. 

9. Obliegenheiten und Haftung des KIs: 9. Obliegenheiten und Haftung des KIs: 
9.1. […]. Er ist verpflichtet, unmittelbar nach Erhalt 
der Karte alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um die Karte und die PIN vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen. 

9.1. […] Er ist verpflichtet, unmittelbar nach Erhalt der 
Karte alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
die Karte und die personalisierten Sicherheits-
merkmale (wie etwa die PIN) vor unbefugtem Zugriff 
zu schützen. 

9.2. Der KI ist dabei insbesondere verpflichtet, die 
Karte sorgfältig und von der PIN, die geheim zu 
halten ist, getrennt zu verwahren. Keine sorgfältige 
Verwahrung ist insbesondere:  
• die Aufbewahrung der Karte in einer Weise, dass 
Dritte an ihr ohne erheblichen Aufwand unbefugt 
Gewahrsame erlangen können;  
• die gemeinsame Verwahrung von Karte und PIN;  
• die Aufzeichnung der PIN auf der Karte;  
• die Verwendung von Karte und Kartendaten für 
andere Zwecke als die des Zahlungsverkehrs;  
• die Weitergabe der Karte oder der Kartendaten an 
Dritte, es sei denn zum Zweck einer Zahlung in einem 
Umfang, wie er für die Zahlung unbedingt notwendig 
ist, an das Vertragsunternehmen und dessen 
Mitarbeiter.  
Auf keinen Fall darf die PIN bekannt gegeben 
werden. Bei der Verwendung der PIN und der 
Kartendaten ist darauf zu achten, dass diese nicht 
von Dritten ausgespäht werden können. 

9.2. Der KI ist dabei insbesondere verpflichtet, die 
Karte sorgfältig und von der PIN, die geheim zu 
halten ist, getrennt zu verwahren.  Keine sorgfältige 
Verwahrung der PIN ist insbesondere: 
• die Aufbewahrung der Karte in einer Weise, dass 
Dritte an ihr ohne erheblichen Aufwand unbefugt 
Gewahrsame erlangen können; 
• die gemeinsame Verwahrung von Karte und PIN, 
mit der Karte; 
• die Aufzeichnung der PIN auf der Karte; 
• die Verwendung von Karte und Kartendaten für 
andere Zwecke als die des Zahlungsverkehrs; 
• die willentliche Weitergabe der Karte oder der 
Kartendaten PIN an Dritte. es sei denn zum Zweck 
einer Zahlung in einem Umfang, wie er für die 
Zahlung unbedingt notwendig ist, an das Vertrags-
unternehmen und dessen Mitarbeiter. 
Auf keinen Fall darf die PIN Die PIN darf auf keinen 
Fall Dritten bekannt gegeben werden, auch nicht 
Vertragsunternehmen aus Anlass der Zahlungs-
abwicklung. Bei der Verwendung der PIN und der 
Kartendaten ist darauf zu achten, dass diese nicht 
von Dritten ausgespäht werden können. 

9.5.2. […]  9.5.2. […]  
Wurden diese Pflichten und Bestimmungen vom KI 
nur leicht fahrlässig verletzt, so ist seine Haftung für 
den Schaden auf den Betrag von EUR 50,00 
beschränkt. […]  
 
 
 



12. Fremdwährung und Manipulationsentgelt:  
[…] 
Für Landeswährungen von Mitgliedstaaten des EWR, 
die nicht der Euro sind, findet sich dort auch eine 
Darstellung der gesamten Währungsumrechnungs-
entgelte im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 EU-
Überweisungs-VO (EG) Nr 924/2009 als prozentualer 
Aufschlag auf die letzten verfügbaren Euro-Referenz-
wechselkurse der Europäischen Zentralbank. […] 
Gilt ab 19.4.2021: Für jede Karte übermittelt die Bank 
dem KI unverzüglich, nachdem sie einen 
Zahlungsauftrag wegen einer Barabhebung an einem  
Geldautomaten oder wegen einer Zahlung an 
Automaten/Kartenterminals erhalten hat, der auf eine 
Währung des EWR lautet, die aber nicht der Euro  
ist, eine elektronische Mitteilung mit den in Artikel 3a 
Absatz 1 EU-Überweisungs-VO (EG) Nr 924/2009 
genannten Informationen. […] 

12. Fremdwährung und Manipulationsentgelt: 
[…] 
Für Landeswährungen von Mitgliedstaaten des EWR, 
die nicht der Euro sind, findet sich dort auch eine 
Darstellung der gesamten Währungsumrechnungs-
entgelte im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 EU- 
Überweisungs-VO (EG) Nr 924/2009 (EU) 2021/1230 
als prozentualer Aufschlag auf die letzten verfüg-
baren Euro-Referenzwechselkurse der Europäischen 
Zentralbank. […] 
Gilt ab 19.4.2021: Für jede Karte übermittelt die Bank 
dem KI unverzüglich, nachdem sie einen Zahlungs-
auftrag wegen einer Barabhebung an einem Geld-
automaten oder wegen einer Zahlung an Automaten/ 
Kartenterminals erhalten hat, der auf eine Währung 
des EWR lautet, die aber nicht der Euro ist, eine 
elektronische Mitteilung mit den in Artikel 3a 4 Absatz 
1 EU-Überweisungs-VO (EG) Nr 924/2009 (EU) 
2021/1230 genannten Informationen. […] 

 


